
Pro toko11 

fiber die Konferenzsitzung des Landtages von 16.1oeember 1944 

e inn vormittags 9 Uhr. 

Abwesend Abg. Pranz E erle, wofür Joh. Leok sen. 68 Triesenberg 

anwesend ist. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. 

1. Anwendbarkeiterklarungr der Btandesratsber±chiisae 

a/ betr. Heretellung, Besehaffung, Vertri eb. Bin" und Ausfuhr von 

Kriegsmaterial und 

b/ betr. die Ausübung des Hand-31$ wit Wein. 

Der Landtag nit wkit von der Anwendbarkeit dieser Bund, ý,. 3sratebe- 

suhlüsee für das Fürstentum Liechtenstein Kenntnis und ist mit 

der Uebernahme derselben einatimwig einverstanden. 

2. Arbeiterschutzgeuetz" 

Sale macht de, reuf auftaerkuam, dass eine Verordnung bet, r. die 

Stunden wochefei tlegung ausgegeben werden uoilte. Die Regierunge 

vertr. eter nehmen dies zur Kenntnis. 

Fortsetzung der 1. Lesung. 

Art. 76 nacht / bg. 3ele die Anregung;, es möchte als Anhang £m G0 

setz ein Merkblatt mit den in Liechtenstein geltondon ý'ciexte' 

11 gen aufgenornr^. en werüen. 

U Art, 81 wird über Anregung doe 2rE, sidenten wie folgt ergannzt: 

" Die Regierung kann im Einvernehmen mit dem andeasohulrat im 

Yerordn ungewege n 
.... " " 

Bie Tit, 3. Muttersohutz Art. 88-93 so) ! lügt Dr.? oh dler eiinen 

vermehrten Lohutz der Mütter und tillendenVafc und beant`cagt 
ýý 

ýI 4'ý'ý_ ý4ý 

die Formulierung der ä' Artikel wie folgt: 

Art. 89 : 

W ohnerinnen dürfen während 6 Wochen nach tkrer ^äiederkaef 

nicht beschäftigt werden. Für eillendtMütuer verlüngert stoh 

diese Frist auf 8 Woohen, beim Stillen einer Frühgel)urt auf 12 

Wochen. WWenn die Schwangerschaft odar das Wochen bet, it durch Kiank- 

hei+. en kompliziert waren, verlangern sich diese Feisten solange, 

als die Frau durch ärztliches Zeugnis naohweiat, dasc sie zur 
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Arbeit unfi. ig ist. ". 

Art. 91 neuer Absatz: "Die zum Stillen erforderliche Zeit darf 

weder eingeholt werden, noch ist sie auf die festgesozzte Ruhe- 

pause anzurochnen, noch darf sie mit Lohnabzug behandblt werden" 

Art, 
ý93 

: 

" Während der gesamten Dauer der Schwangerschaft und nach der 

Geburt im 'Umfang der im Art N89 vorgesehenen Fristen ist eire 

Kündigung des Arbeitgebern unwirkeam, wenn dem Arbeitgeber zur 

Zeit der Kündigung die Schwangerschaft oder Fntbindung bekannt 

war oder wenn ihn die Arbeitnehmerin davon unverzüglich nach 

Empfang der Kündigung Kenntnis gegeben hat" 

Art. 94: 

" Frauen, die gesetzlich krah genversichert eind, erhalten neben 

den sonstigen Leistungen der Krankenkasse ein Wochengell durch 

je 6 Wochen vor und nach der Geb: urt., Stillende Uütter erhalten 

em durch S, bsi Frühgeburten durch 12 Wochen nach der Geburt. 

Das Wochengeld beträgt die Hälfte des Durehschnittewoohenlohneet 

Das Wochengold gebührt der : brau in der Zeit nioht, in der die ge- 

gen Entgeld arb©itef oder ohne Ausübung Ihres Berufes den Ar- 

beitslohn regelmassig weiter erhalt". 
A 

Präsident unterstýNtzt den Vorschlag Dr. Sclzd1ere im Sinne eines 

vermehrten Mutterechutzes, glaubt aber, daat dadurch die Frau in 

ihrem Aneteliungsverh iltnis gefährdet würdo. und der Arbeitgeber 

Geheine ihm dadurch zu sehr belastet. Er glaubt, dsse dieser 

vermehrte Mutterschutz auch auf dem Wege der Versicherung er- 

reichbar wäre. 

Bühler ist dafur, da. ýc die 3'raU den vol.. en Wocienlohn bekonr t 

und er glaubt, die Regierung sollte hier suche) einen gangbaren 

Weg zu finden. 

Der Landtag bekundet seinegrund- 

eatzliohe Meinung, auf Erweiterung des Mutterachutzea im Sinne 

des Vorschlages von Dr. Schädler und die Regierung wird beauf- 

tragt, zu prüfen, wie d--ssen Durchführung am ehesten möglich sei. 

irt. 95 In Zeile 5 wird nach dem Wort Mitbürger die Auflage" 

Liechtieneteiniectjer ý5tagtezagehörigkeit'" beigefiigto 

IX. Abschnitt. Einigungawesen ý 

e-
ar

ch
iv.

li



Dr. Vagt verweist darauf, dass die Regierung die Frage der 

Einführung eines Arbeitsgerichtes in Erwdgung siehe undvor- 

schlage, das aus einem Juristen und einem Arbeitgeber und einem 

Arbeitnehmer bestünde, Daduroh würde das Arbeitsrecht einem 

überparteilichen Gerichte unterzte. Llt, Er hfnlte dies für sehr 

zweokmassig. 

Ferner schlage die Regierung im Einvernehmen mit dem Arbeiter- 

verband die Einführung des Arbeitsbuches bezw. der Arbeitakarte 

zwecks Erfaaung der Arbeiterschaft zur Leistung der Abgabe an 

den Arbeiterverband vor. Demnaoh hatte jder ianselbett. 
ndig Erwer- 

bender an den Verband jährlich 1'rs. 3, - zu bezahlen. 

Präsident_ glaubt, das; ý die Abgabe dem Verdienst angepasbt wer- 

den so ll t e. Vi sl le i cht rna oximal Frs. 5 und minimal Fra. l. 

Kindle halt eine Abstufung für gerechtfertigt. 

r Schfidier erachtet die Umlage von Frs. 3. - für tragbar. 

r. Vo t spricht vom arbeitstechnischen Standpunkt aus betrach- 

tet der Entrichtung eines Einheitsbeitrages das º'iart. Iýr achagt 

vor, die Regierung zu erm. chtigen, für sämtliche im Lande wohnen- 

den Unselbstandigerwe: 'benden ein Arbeitsbuch bezw. eine Arbeits- 

karte obligatorisch einzufiihren, auf diese Arbeitskarte eine 

Umalge zu erheben und das Ergebnis dieser Umlage auf die aner- 

kanuten Arboiterorganieaticnon nach Mas;: gabe ihrer Mitglieder- 

zahl zu verteilen. Die nötigen Durehführungebeetimt1unj'en sollen 

auf dem Vervrunungewege festgelegt werden. 

Bühler verweist besonders auf die Verhtltriese im Unterland, 

wo mancher im winte eine kleinere Arbeit Ubernehme. Wenn der dann 

noch Pre, 3. - an den Arbeiterve band bezahlen müsse, schaffe sich 

der Verband nur Gegnar. Er glaubt, daem man mit einem Ansatz von 

2 00/00 (2 Promille) der Sache besser gedient ware. Mimiaal 

könnten ja 5o Rp. angenorien werden. 

Dr Vogt schlägt vor, für jedes angefangene Tausend Franken Ver- 

dienst Fra. l. - als Beitrag an den Verband ßest: ýusetzen. Dieae 

soll unabhängig von der Zugehörigkeit zum Arbeiterverband auf 

Grund das 1arteneyeteme eingehoben werden. 

Dieser Vorschlag soll der "4- ale Vorlage fur die 

zu erlassende Verordnung dienen. 
, IS 
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In Art. 115 wird auf Auregrimng ; r. Sch . dlerls in Zeile 8 wie 

folgt vorgenon., nen: " Machen jedoch die Kosten fir ärztliche 

xsehandlung ( d. h. Untersuchung, Keilbehandlung und eonstige ärzt- 

liche Leistungen( und Arzt in der heilanatalt etz. 

Bühl_ legt din zu vezwontien, dau die 

Lahrlinge bes-er varsichert werden. 

Art. 116: Dr., ýc]. sLýc or l. ält vier Haltung dee Arbeit- 

kelLei's f*, 
jl dis' ki(e3r t C. G:, r. ý ei. Ien. 

MUM1 
des (i :?. (ft , f)ä ý)Hi'"11', iFi ý. 

ý3ch1uss der Sitzung jJ tJhr. 

e-
ar

ch
iv.

li


